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Bekanntmachung 
 

des Wahlleiters der Stadt Xanten über die Ersatzbestimmung für Vertreter 
 

Der Stadtverordnete Herr Justus Janßen hat sein Mandat mit Niederschrift beim Wahlleiter der 
Stadt Xanten zum 31.10.2023 niedergelegt. 
Nach § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.06.1998 
(GV NRW S. 454), in der zurzeit geltenden Fassung habe ich festgestellt, dass 
 

Herr Hans Heveling 
Fischerstraße 64a 

46509 Xanten 
 

aus der Reserveliste der CDU in den Rat der Stadt Xanten einrückt. Herr Hans Heveling hat sein 
Mandat durch Erklärung vom 19.10.2023 angenommen. 
 
 
Die Stadtverordnete Frau Anja Buchmann hat ihr Mandat mit Niederschrift beim Wahlleiter der 
Stadt Xanten zum 18.09.2023 niedergelegt. 
Nach § 45 Abs. 2 des Kommunalwahlgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen vom 03.06.1998 
(GV NRW S. 454), in der zurzeit geltenden Fassung habe ich festgestellt, dass 
 

Herr Hans-Gerd van Bentum 
Alte Schulstraße 2 

46509 Xanten 
 

aus der Reserveliste der SPD in den Rat der Stadt Xanten einrückt. Herr Hans-Gerd van Bentum 
hat sein Mandat durch Erklärung vom 25.09.2023 angenommen. 
 
 
Gegen diese Feststellungen können nach § 39 Abs. 1 Kommunalwahlgesetz 
 

- jeder Wahlberechtigte des Wahlgebietes 
- die für das Wahlgebiet zuständige Leitung solcher Parteien und Wählergruppen, die an 

der Wahl teilgenommen haben sowie 
- die Aufsichtsbehörde 

 
binnen eines Monats nach Bekanntgabe Einspruch erheben, wenn sie eine Entscheidung über 
die Gültigkeit der Wahl nach § 40 Abs. 1 Buchstaben a – c Kommunalwahlgesetz für erforderlich 
halten. Der Einspruch ist bei mir schriftlich einzureichen oder mündlich zur Niederschrift zu 
erklären. 
 
Xanten, 24.10.2023 
Stadt Xanten 
Der stv. Wahlleiter 
 
 
gez.: 
Niklas Franke 

 


